
Aerztliches Vereinsblatt 
für Deutschland. 

Organ des Deutschen Aerztevereinsbundes (E.V.). 
Herausgegeben im Auftrage des Geschäftsausschusses 

titch tem Deleralselcratir deS Dultscben Aeriteverciabnides (E 1.) üb. &Diätgrat Dr. Hanau la Berlin-Stefittz lioliernolloantrinse 6. fere: ket1111 2195. 
Postscheckkonto: Geheimrat Dr. Herzau für den Deutschen Aerztevereinsbund, Postscheckamt Berlin NW 7, Nr. 142345. 
Sch ri ftleit ung: Saniiksrat Dr. Vollmann, Berlin SO 33, Schlesische Strasse 403. Fentraf: Moritzplatz II550. 

ete ,„Arratlieho Verrinsblatt lflr Deuthehlarte erscheint monatlich dreiniet flex Beaugutirels beträgt 1,— Goldmark monatlich ausachliolditcli roatbesteieehillir. bli 
tutn eur Im ren Pestanstattest bestem werden. 34 ilglirecr von Vereinen, welithe dem Deutachen nerztevereimitinede angehören, erhalten ilaa Biadt oratis und post 

zzir,esient, Fobaid der jährheile tilltdiiederhelteap V041 Verein für sie eingeschickt worden ist — Lt so ehwerden wegen nichterhaltener Nummern sind ausseltliessliub 
ei derjenigen Postaastalt anzubringen, ‘videlattr die Zustritting des Blattes obliegt Nachricht an den Verlag erst nach erteigloser Reklamation bot der 1.0At. 

Nr. 1360. 	 21. Oktober 1925. 	 LIV. Jahrgang. 

Archiv/Bibliothek 
Deutsches Ärzteblatt 

Stenographischer Bericht 

iiber die 

Verhandlungen 
des 44. Deutschen Äerztetages 

am 9_ und 10_ September T925 in Leipzig 
in der Aula der Leipzig-er Universität 

Offizielles Protokoll 
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Vorsitzender Geheimrat Dippe: Ich möchte Ihnen 
zunächst das Ergebnis der gestrigen W a lt 1 e n Z II m G e 
s chnf t sa usse h (iss bekitmegebeit. 

Es 	haben Stimmen erhalten: 	.nnt ref f er (30 843), 
Strinder (29617). Dippe (27163). Schneider 
(26673), Hützer (20 359), Hansberg (t7296), Stetter 
(16698), Vogel (16132), Bok (15824), Kustermann 
(16519), Scholl (14851), Dörfler (I4033)*). 

Es haben dann noch Stimmen erhalten: Mu
e 
 a n 

. 	 u h (13407),vWild(12644),Dyhrenfrt(11987),Rich-
ter (118741 Bartenstein (11679), Herzati (I/ 470), 
Liesau (10308), Hoffmann (9744), v. Chamisso 
(9227),Reimers(8857), Lohsse (8235), liessethartla 
(8443), Strube (7723), H e n op (3880), K o b (3264), 
de Bary (2014). 

910 Stimmen sind ungültig. 
Wir kommen dann zu Punkt 6 unserer Tagesordnung. 

Ich bitte den Herrn Kollegen Vollmann, uns seinen 1.ict-
richt zu erstatten über: 

VI. 

Dle Bekämpfung der Abtreibungsseuche. 
\-i3erieltterstatter San-Rat V ell in an n (Berlin): Meine 

Herren! Die bedrohliche Zunahrne der Fruclitabtre.ibunge.n 
mit ihren verderblichem Folgen für die Gesundheit 
ungezählWr Frauen und für den notwendigen Geburten-
zuwachs des Volkes hat längst schon schwere Besorgnisse 
in den verschiedensten Kreisen der Volksgemeinschaft er-
weckt. Durch die Auswirkung der Kriegs- und Nachkriegs-
vorgänge ist dien Frag,engeflecht immer brennender und 
bedeutungsvoller geworden; es beschäftigt die leitenden 
Stellen des Staates, die Vertreter der Rechtsordnung lind 
der Bevölkerungspolitik nicht minder wie die der Volks-
wirtschaff, der Gesellschaftsmoral, der Geistlichkeit und der 
3rolkserzieher. Dass insbesondere die Aerz( es chaf 
sowohl in ihren Standesvertretungen als ihren fachwissen-
schaftlichen Körperschaften in steigendem Blasse sich 
diesen Fragen zuwendet, hat seine triftigen und berechtig-
ten Gründe. Der Arzt steht hier der Quelle der Erschei-
nungen am nächsten; Sie spielen sich auf seinem ureigensten 
Berufsgebiet ab und erfordern meist sein handelndes Ein-
greifen. Der Arzt erkennt am klarsten die Ursachen dieses 

'eübels sowohl wie seine verhängnisvollen Folgen. 
--siech ein weiterer, bedeutsamer Grund kommt hinzu! 

Dir Lockerung der Rechts- und Sittlichkeitsbegriffe im 
.Volk, die unzweifelhaft in bezug auf die Heiligkeit des kei-
menden Menschenlebens und die Würde der Mutterschaft 
zu beobachten ist, bringen im Verein mit den wachsenden 
Wirteehaftsnöten viel hantiger und viel stärker als früher 
den Arzt in Gewissenskämpfe. Auf der einen Seite das 
geschriebene Gesetz und die verpflichtenden Ueberliefe-
rungen der Berufssitte, auf der anderen das immer heftiger 
werdende Drängen verzweifelter Schwangeren und ihrer 
Angehörigen tun unerlaubte Hilfe des Arztes schaffen für 
uns Aerzte eine Lage, die es zwingend notwendig erscheinen 
lässi klar und unzweideutig Stellung zu dem ganzen 
Fragenkreis der Fruchtabtreibung zu nehmen und die 
Grundsätze für unser ärztliches Verhalten vor aller Welt 
zu bekunden. 

AN. diese Gründe haben, wenn ich es recht verstehe, 
den Geschäfteausselinss des Deutsehers Aerstevereinsbundes 
ltesntannt. den Gegensfand auf dem diesjährigen Aerztelag 
zur Beratung zu stellen, und waren wohl auch dafür mass- 

. gebend, dass er auf dem Bayerischen Aerztetag vor acht 
I Wochen behandelt wurde. 

Lee A btreileingssitten al:,, krankhafte Erscheinung des 
Volkslebene ist nicht die Verirrung eines einzelnen Zeit- 
alters oder eines einsrinen Volkes. Soweit die Zeugnisse 
der Menseltheilsgeschieltie reichen, ist die Abtreibung zu 
den verschiedensten Zeiten bald vereinzelt, bald gehäuft 
geübt worden. Wo dieses Tun aber zur Massenerscheinung 
wurde, haben im wesentlichen die gleichen Ursachen als 
Triebfedern gewirkt. Bald waren es w i r ts ehofflicht 
Gründe, die in einem Missverhältnis zwischen Volkszahl 
und Ernähru»gs- oder Wohnungsmeglichkeit wurzeln, 
bald gesellschaftliche oder volkssittliche Einwirkungen. 
Mit der Erreichung eines gewissen Kulturstandes 
äussert sielt auch das Bestreben, die Zahl der Nach-
kommenschaft niedriger zu halten, teils aus zunehmendem 
Hang zu verfeinertem Lebensgenuas und Ueppigkeit, teils 
aus dein Wunsch heraus, wenigen Kindern eine um so sorg-
saniere Pflege und Erziehung angedeihen zu lassen, ihnen 
den Lebensweg, den Aufstieg - in höhere Gesellschaftn-
schichten zu ebnen. Es ist nicht zu leugnen, dass vielfach 
bei der Einschränkung der Kinderzahl auch ein erhöhtes 
Verantwortungsgefühl mitspricht, das gebietet, 
nicht mehr Kinder in die Welt zu setzen, als man voraus-
sichtlich ernähren, unterhalten und hachleingen kann. Hier 
tritt ein gewisses Widerspiel in Erscheinung zwischen 
Natur, dem ungehemmten Geschlechts- und Fortpflan-
zungstrieb, und Kultur, einem Erstarken von Verstand, 
Ueberlegung und Pflichtgefühl, das eine vernunftgemässe 
Regelung (Rationalisierung) des' Forlpflanzungslebens an-
strebt So wohltätig ein gesunder Ausgleich 
zwischen diesen gegenläufigen Antrieben zu wirken ver-
mag. so  verhängnisvoll wird es, wenn einer von beiden das 
ungehemmte Uchergewieht bekommt. nie Ueherfeinerung 
der Vernunft, des Geschmackes, der Lebenssitten führt zu 
einer Art Edelfäule, zu einem Verfall der atrwürlsigen 
schaffenden Lebenskraft. So ist auch, wie die geschichtliche 
Erfahrung lehrt, jenes Uebermass bewusster Gehurt en - 
r e g el la n g immer ein untrügliches Anzeichen des 
Verfalls der Volkskraft gewesen. Immer ging es mit 
einem Volk, das einen ungenügenden. Kinderzuwachs her-
vorbrachte, sehnen bergab, und es verschwand ans der Ge-
schichte der Völker. 

Auf diese schiefe Ebene sind wir allmählich in 
Deutschland gelangt, Die Zeugungskraft der Männer, die 
Empfängnis- und Gebärfähigkeit der Weiber hat nicht 
nennenswert gelitten, aber um so erschreckender der 
Zeugungswill e. Das kommt zum beredtesten Aus-
druck in der Geburtenbewegun g des Deutschen 
Reiches. Bier nur einige ganz wenige Zahlenhelege: Auf 
1000 Einwohner berechnet kamen Geburten im Deutschen 
Reich in den siebziger Jahren durchschnittlich 40 end noch 
zu Beginn dieses Jahrhunderts etwa 36. Diese Zahl sank 
auf 28 im Jahre vor dem Krieg und auf 20 im Jahre 1923; 
also eine Verminderung allein in den letzten zwanzig Jahren 
um 40 Prozent. Das Tempo dieser Abnahme ist schneller 
in den Städten als auf dem Lande, wo in Preussen im Jahre 
1922 immer noch 26 Geburten auf 1000 Einwohner kamen. 
Am jähesten ist der Abfall in den Grossstädten, und die 
traurige Höchstleistung ist in Berlin erreicht, wo die Ge-
hurtenzahl von etwa 42 in den siebziger Jahren auf 211 im 
Jahre 1913 und auf 10,8 im Jahre 1924, also auf ein Viertel 
abgesunken ist. 

Der Gelnartenabfall — darüber je sich die Bevöl-
kerungswissenschaft einig — ist in der Hauptsache auf die 
gewollte Geburtenbeschränkung, die allmäh-
lich in allen Volksschichten Fuss gefasst hat, zurück- 

*) In der Sitzung dieser nengewKlIten Mitglieder des Cesebiifts. 
aueschusses %nm tu. September d. J. wurden kooptiert. nachdem 
irerzna rosasurn nur seine Zuenthl verzichtet haue, um  die  
Wiederwahl der bisherigen acht Herren zu eragiglieben: 13 arten - 
etein, Dyhrenlurth, Henop, Hoffmann, Kob, 
Lnhase, Magdmin, Richter, Strabe. 
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zuführen; diese äussert sich in willkürlicher Verhütung 
(Präventivverkehr) und willkürlicher 13 eseitigung der 
Schwangerschaft (Abtreibung). Die Grüsse der arivirkuttg 
dieser beiden Faktoren ist nicht zaliletunässig 'zu berechnen, 
aber doch einigermassen zuverlässig zu schätzen, inebiene-
dere was deo Abtreibung betrifft. Die Schätzung gründet 
sieh auf Auszählungen über das Verhältnis der Fehlgeburten 
zu der Geleirterweeld, wie sie in sorgeiniger Weise von 
zahlreichen Universi lätskliniken, Krai ikenhiiusern, 	in 
grossen Krankenkassen und auch in einigen Städten. (zu 
erwähnen ist namentlich II a 1ie) vorgenommen worden 
sind. Es hat sich da gezeigt — ich will Sie natürlich nicht 
durch Zahlenreihen ermüden, sondern nur die Ergebniese 
in grossen Zügen mitteilen —, dass die sogenannte Abort
ziffer, d. h. das Verhältnis der Gesamtzahl der Aborte zur 
Gesamtzahl der Schwangerschaften, das in den neunziger 
Jahren 9 oder 10 zu  100  betrug, nilnilihulieh mit 20, 30, 
ja nach einigen Autoren auf 40 :100 gestiegen ist. Ge- 
heimrat Hansberg z. B., der sich bekenntrielt mit dem 
Abortunwesen namentlich vom Gesichtspunkt des geburts- 
lülflichen Unterrichts aus eingehend beschäftigt hat, be-
rechnet in der an ihm bekannten sorgfältigen Weise ein 
Ansteigen der Abortziffern in Dortmund in der Zeit von 
1908 bis 1922 von 12,6 auf beinahe 40, und er hat Grund, an-
rrnehmen, dass im letzten Jahre diese Zahl noch weiter 

h oben geschnellt ist, so da es die Zahl der Fehlgeburten 
die.  der Geburten nicht nur erreicht, sondern sogar über-
holt habe. 

Rechnen wir aber, wie statistische Vorsicht gebietet, nur 
mit 	m ist tleren Zahlen, indem wir den Ausgleich 
zwischen Stadt und Land berücksichtigen, nehmen wir also 
im ganzen Deutschen Reich für das letzte Jahr vor dem 
Krieg nur 15 Prozent Aborte an, so kommen wir bei einer 
Geburtenzahl von le; Millionen pul 260 000 Aborte; im 
Jahre 1921 darf man getrost, ohne der fiebertreibung ge-
ziehen zu werden, mit 30 Aborten auf 100 Geburten rech-
nen, das ergibt bei einer Geburtenzahl von 1 600 000 also 
rund Am 0 Aborte im Jahre. 

Wie eiere hiervon sind nun künstlich herbeigeführt? 
Die Schätzung dieser sogenannten Abtreibungsziffer 
schwankt zwar in den einzelnen Statistiken, aber alle geben 
ein ungeheures Anwachsen an; die niedrigsten Zaitlen be-
wegen sich um 50 bis 60 Prozent. An der Berliner 
Universitäts-Poliklinik hat bekanntlich Dumm durch ge-
schicktes Ausfragen schon im Jahre 1916 festgestellt, 
dass von 100 Aborten 89 kriminell waren. Aus na 111 r - 
1 	hen Ur s ac lt o n aber tritt erfahrungsgemäss nur 

1.0 bis höchstens 15 Prozent der Schwangerschaften 
Abort ein. Man kann also nach der vorhin errechneten 
Gesamtzahl der Aborte mit grosser Wahrscheinlichkeit als 
feststehend erachten, dass schon im Jahre 1921 etwa . 
400 000,  Fehlgeburten absichtlich herbeigeführt sind. Das 
rechtfertigt tue Genüge den Ausdruck einer Abtr ei - 
b ungssenche in Deutschland, und es beweist ander-
seits, dass der Geburtenabfall zum grüssten Teil auf diese 
Abtreibungsseuche znrückzultihren ist.. Denn rechnen wir 
der tatsächlichen Geburtenzahl im Jahre 1921 den Ausfall 
von 400 000 erhaltungsfähigen Schwangerseharken hinzu, 
dann kommen wir auf zwei Millionen, das ist die Geburten-
ziffer im Jahre 1906. 

Noch gewährleistet uns die Senkung der Sterbeziffer, 
dank den Fortschritten der Hygiene und ärztlichen Heil-
kunst, trotz dieses ungeheuren Ausfalls einen Geburten-
übersehuss, der im Jahre 1923 immer noch 430 000 betrug, 
also etwa der Zahl der jältrliehen Abtreibungen gleich-
kommt. Aber die Erniedrigung der Sterbeziffer hat ihre 
Grenzen, und wenn die Abtreibungssucht in der bisherigen 
Weise weiter tun sich greift, kann man den Zeitpunkt be-
rechnen, in dem erst ein Gleichgewicht und dann sehr 
schnell eine negative Bilanz eintritt — der Anfang vom 
Ende. Also mit aller Bestimmtheit kann gesagt werden, 
das s die Zunehme der Abtreibungen eine schwere 
Gefahr für Bestand und Zukunft des Volksganzen bildet. 

Fassten wir bisher nur den bedenklichen Einfluss auf die 
Geburtenbewegung ins Auge, so hegt uns als Aerzten noch 
mehr am Herzett der ungeheure Schaden an Gesundheit, 
Lebensfreude und Gebürfähigkeit, den die Abtreibungen im 
Gefolge haben. Wir alle kennen die Gefahren, die jedem 
Eingriff in der schwangeren Gebärmutter anhaften, selbst 
wenn  er  von ärztlicher Hand vorgenommen wird. Jeder 
Gynäkologe wird mir bestätigen, dass eine .Ausräumung 
im 3. oder 4. Monat unter Umständen eine heiklere Operation 
ist als eine glatte Laparolemio. 

Nutt gar wenn von Laien ohne Technik und Asepsis in die 
Gebärmutter gespritzt und gebohrt, Stifte oder Bougies ein. 
geführt werden. Ihnen allen bekannt sind die traurigen 
Fälle von Sepsis, von schweren Infektionen im Beekenraune 
die evtl. langes Krankenlager und oft Siechtum und Sterilität 
nach sich ziehen. Und doch erschrickt man vor den Zahlen 
der Opfer, die uns die Statistik kündet. Aus mehreren sehr 
sorgfältigen Erhebungen (ich meine insbesondere Halle und 
Berlin) geht hervor, lass auf je 50 Fehlgeburten ei n Todes. 
Fall kommt (bei Unverheirateten sogar schon auf 36); das 
bedeutet, dass an den Folgen der Fehlgeburt im Verhälinis 
sechsmal so viel weibliche Personen sterben als nach recht. 
zeitiger Geburt; es bedeutet, dass — auf das ganze Reich 
in vorsichtigen Zahlen umgerechnet — jährlich mindestens 
6000 Frauen im Deutschen Reich an den Folgen der Ab-
treibung zugrunde geieeeier das berentet, wenigstens für 

7s7berlin, wo die Verhältnisse allerdings mit am 
schlimmsten liegen, dass im ges.eidealtstätigen Alter 
zwischen 20 und 40 Jahren die Abtreibung fast ein Drittel 
so viel Opfer fordert wie die Tuberkulos e, dieser Würg. 
engel der Bevölkerung. 

Was folgt aus diesen Erkenntnissen für den Arzt, der 
gewöhnt ist, den Ursachen der Krankheiten nachzugehen 
und aus ihm die Mittel zur Bekämpfung abzuleiten? Doch 
wohl mit zwingender Kraft das, das gleiche Verfahren auch 
dieser schweren Krankheit am Volkskörper gegenüber an-
zuwenden, also mit allen Mitteln sittlich-erzieherischer, 
aufklärreflex, aber auch wirtschaftlicher und gesellstlaalt< 
lieber Art gegen das Uebel vorzugeheut Ganz anders aber 
jene Bewegung, die in der zunehmenden Abtreibungssucht 
einen machtvollen Ausdruck der geänderten geschlechtlich. 
sittlichen Anschauung sieht, eine unaufhaltsame elemen-
tare Erscheinung, gegen die ein Ankämpfen nutzlos sei, der 
wir uns vielmehr in unserer Rechtsoednung anpassen müssen. 
Das Strafgesetz müsse sieh auf den Boden der öffentlichen  
Meinung etellen! Diese sehe in der Fruchtabtreibung nicht 
ein Verbrechen oder auch nur eine Unsittlichkeit, also müsse 
das gesetzliche Strafverbot der Abtreibung Imee2he.werden. 
Diese Bewegung, die aus den Qualgedanken des Malibu-
eianismue ihre geistige .  Nahrung zieht, die sieh in Gesell. 
schalten aller Art verkörpert, einem „Bund der Tätigen", 
einer „Liga_let 	dergeGeb rzwang", einer „neomalthusjani.  
selten Liga' und wie sie alle heissen, bearbeitet die Volks-
seele mit den Offenbarungen ihrer neuen Sittenlehre. Be. 
kanntlich haben diese Einflüsse bereits zu fest geformten 
Anträgen an den gesetzgebenden Stellen geführt. Einer 
davon, der radikalere (A derhold und Genossen), verlangt 
kurz und bündig die Aufhebung der Strafpara. 
graphen 218 bis 220, der gemässigtere (von dem bekannten 
Stralrechtslarer Radbrue 11 unterzeichnet) will die Ab. 
treibung für straflos erklärt wissen, wenn sie von der 
Schwangeren oder einem approbierten Arzt inner ha 1 b 
der erst en drei Mo na te der Schwangerschaft vorm 
genommen worden ist. Aus der Gedankenwelt dieser 
Richtungen seien hier nur die geläufigsten Beweisgründe 
angeführt: Das Abtreibungsverbot bedeute einen mgerträg-
lichen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Frust, denn 
die Frucht sei ein Teil ihres Körpers wie jedes andere Organ. 
Es sei unvereinbar mit den Forderungen einer höheren Sitt-
lichkeit, die Geburt eines menschlichen Wesens zu er-
zwingen, auch wenn mit Sicherheit Not,  Elend, körperliche 
oder geistige Entartung sein Los werde. — Die Abtreibungs- 



shafo als absehreekendes Milbe habe ei 
erwiesen eind verfehle ihren Zweck, da die Alitreilaingen 
ii;U7.7-Tgr 	zunähetee. 	-Mircli das grselzliehe VerLot 
würde verhindert, dass die Abtreibmimt sachgemäss von 
Amten ausgeführt werden, wodurch engebeinet  Schaden 
an Gesundheit find Leben verhütet werden könnte. 

‘Vir 141210 11)inz5-len firn KampF um dir Throrir, ob und 
winum die nug-eborene Frueht mi s1uf1cririh ciiilteehtegut 
ist. dA geschützt werden muss, den Juristen überlassen, 
also den Streit, ob das Weib. imlem es sieh auf den Bei- 
selila( einliisst. einen Vertrag mit dem Staale sehliessl, der 
damit ein Anrecht auf eineu „künftigen Bürger" erhält, ob 
aus dein Interesse des Staates, einen zahlreichen Volksnach-
wuchs zur Erhaltung. seines Bestandes und seiner ‘Velirkraft 
zu erzielen, ein Reelitsanspruch auf die Austragung jeder 
Schwangersehaft abzuleiten ist. Mögen die Juristen auch 
den FehisehlusS widerlegen, dass djexeringe Zahl der Be-
strafungen die mir naeh 'l'ai Nein] er zi iii 1-, *veitüter den 

lunderilauseuden von Ahlreibeingen die Nutzlosigkeit des 
Strafverhots beweiSe. Mii diesem Argument liesse sich die 
Zwecklosigkeit der Strafgesetze überhaupt beweisen, denn 
auch Diebstahl, Betrug, Mordtaten werden dnrch das Straf-
gesetz nicht ans der Welt geschafft, und man vergisst 
ausserdem, dass hierbei immer das Hechtsgefühl eines 
anderen verletzt, die Strafverfolgung also viel mehr ge-
sichert ist als bei der mit aller Heimlichkeit umgebenen 
A 	buirg, die keine zweite Person unmittelbar schädigt 
un 	ei der auch zum Glück keine Anzeigepflicht beslehL 
Aber das sind, wie gesagt, mehr allgemein-rechtliche 
Gesiebtspunkte. 

Wohl alfr sind wir der Meinung, dass dem Arzt als solchem 
ein liccht, mitzusprechen, zusteht, soweit es sieh in der Be-
weisführung der Gegner einer Ahlreibung,sbesirafung um 
ärztliche und biologische Gründe handelt. In dieser Irinsicht 
seien mir in aller •Kürze folgende llemerknegen gestattet 
In der ganzen geschichtlichen Entwicklung des Rechts-
lic gri EIs der Abtreibt! lig spielt eine grosse Holle 
die Frage, von wann ab die Frucht im Mutterleib „belebt" 
ist. Auch die grausame Bestrafung in neueben Halsgerields-
ordnuneren früherer Jahrhunderie setzte voraus, dass es sieh 
um eine „belebte" oder „beseelte" Frucht gehandelt hatte. 

Die Ergebnisse der embryologisehen Forschung lassen 
keinen Zweifel darüber, dass der Embryo von der Befruch-
tung ab insofern die Merkmale eines gesonderten Lebewesens 
bietet, als die Differenzierung-  seiner Organe sich unab-
hängig von dem mütterlichen Organismus nach be.stirrenten 
Gesetzen voliziehL Dass schon sehr bald nach der Befruch- 
tur 	imm eigener Blutkreislauf mit selbständiger liegtdie- 
nte- durch das embryonale Ilerz sich entwickelt usf. 
Der werdende Organismus ist lediglich zur Versorgung mit 
denn nötigen Eialttimings- und Aufhaninateriat in dem Blut-
kreislauf der Mutter eingeschaltet, aber keineswegs 
deren eigenen Organen gleichzuachten_ Es wird also bei 
der Unferbreehung der Sehwangerschaft in jedem Abschnitt 
zweifellos ein Lebewesen vernichtet. Aber auch praktisch 
ist jede rechtliche Grün zs et zu 11 g für eine erlaubte 
Unterbrechung unsicher und trügerisch; sie scheitert an der 
Umnagtichkeif, im Einzelfall genau die S e 11 wa nger - 
schal' ts zeit zu bestimmen. Wer wollte mit Sicherheit 
feststellen, ob der dritte Monate überschritten ist oder nicht! 

Da die bei weitern grösste Zahl der Abtreibungen in den 
er.sten vier Monaten vorgenommen wird, liefe also der An- 
trag Radlenett praktisch auf die Freigabe. der Abtreibung 
für die Schwangere selbst und für die Aerzte hinaus. Be- 
stechend klingt das Argument, dass bei ärztlicher Aus- 
tillifting aller AMreitningen unendlich viel Unheil verhütet 
werden könnte. Die Urheber haben hier nur einen Faktor 
ausser arid gelassen: Die Stellung der Aerzte selbst zu der 
ganzen Frage. Wir werden nachher genauer darauf ein-
eher; hier sei nur gesagt: Die Aerzte in ihrer überwiegen-

len Mehrheit bedanken sich für eine solche Rolle. Sie selten 
Ion Zweck ihres Berufes nicht darin, Leben zu vernichten, 
3endern Leben zu erhalten! Wir Aerzte sehen ah • 

rc tv 

nwirksam voraus, (kess mit der Sicherheit, die Schwangerschaft ohne 
Gefahr für heben und Gesundheit und ohne Rechtsverletzwag 
Jeszuwerden, die Zahl dieser Eingriffe weit, weit über das 
jetzige Mass hinaus schnellen würde; denn es würden ja 
alle die Bedenken falle», die heute noch sehr viele von dem 
Schlitt zurückhalten. In gleichem Masse würde auch jede 
sihihielne Sehen srliwinden, die heute noch so manches 
Mädelest davon zurückhält, sich preiszugeben- Es würdet  
wenn die letzte Schranke im Verkehr der Geschlechter 
fällt, eine masslose. Verwilderung des Geschlechtsverkehrs 
Platz greifen, ein Ucherhandnehmen des unehelichen Ge-
schleeldsverkehrs und im Gefolge davon etwas, das gerade 
wir Aerzte voraussehen: ein flussloses Ansteigen der G 
schlechtskrankheiten, die schon heute so viel 
Mitende, Gesundheit und Volkskraft vernichten. 

Ein Staat, der nicht an seiner Zukunft verzweifelt, wird 
also an eine A u lii ehung der Abtreibungs-Strafpara-
graphen nicht denkess können, und Deutschland hat am 
wenigsten Veranlassung. hier voranzugehen. Man vergesse 
auch nicht, dass eine A u f lt e b u ng 'zugleich des folgen-
schwere Eingeständnis bedeuten würde, dass alle bisherigen 

Ilemmusegen grundlos und überlebt sind. 
Eine andere Frage ist, ob die bestehenden Strafvor• 

sehriften noch in allen Teilen mit dem Rechtsbewusstsein 
übereinstinimen, und ob nicht Aenderungen geboten sind. 
Hier ist nicht zu verkennen, dass gegenüber der 
Schwangeren, die in äusserster Not und Verzweiflung 
abtreibt oder .sich die Frucht abtreiben lässt, auch in der 
Gerichtspraxis eine mildere Auffassung Platz gegriffen hat. 
Noch stärker kommt dies zum Ausdruck in den Entwürfen 
zu einer Aenderung des Strafgesetzbuches in den letzten fünf-
zehn Jahren. Schou im Vorentwurf von 1909 war als Regel-
strafe stehen Zuchthaus. auch Gefängnisstrafe, und zwar 
bis herab zu drei Monaten, ausgesprochen. 
Von dem Entwurfe 1913 ab aber ist. die Regelstrafe Ge-
fängnis und nur in „besonders schweren Fällen" Zuchthaus, 
und selbst diese Verschärfung ist im neuesten. Entwurf fallen 
gelassen, so dass für die Abtreibende und den (nicht gewerbs-
mässigen) Gehilfen nur noch Gefängnis .in. Betracht kommt. 
Massgebend hierfür war nicht zuletzt, dass seit 1909 von 
allen aus § 218 erfolgten Veneleitungen 97 bis 98 Prozent 
auf Gefängnis, also nur 2 bis 3 Prozent asst Zuchthaus 
lauteten. (Hört, hört!) 

Auch die Strafbarkeit des Vor $u c Iss hat eine hm-
derung insofern erfahren, als nach der allgemeinen Vor-
schrift des § 23, Abs. 4 des neuesten Entwurfs der Versuch 
straflos bleiben soll, wenn eine Tat aus grober Unwissen-
heit über Naturgesetze an einem Gegenstand oder mit einem 
Mittel versucht wurde, an oder mit dem die Tat überhaupt 
nicht ausgeführt werden kann. Damit würden künftig. jene 
Veturteilungen wegen Versuch mit untauglichem Mittel und 
am untauglichen Objekt, die oft dem gesunden Rechtsgefühl 
Hohn sprechen, wegfallen. 

Meine Herren! Meines Erachtens haben wir Aerzte 
keinen Grund, einer solchen milderen, verständnisvolleren 
Auffassung, der Rechtspraxis und Rechtsreform irgendwie 
entgegenzutreten. Wer hätte nicht in seiner Praxis Fälle 
erlebt, in denen wir als Aerzte der Schwangeren nicht helfen 
können, aber das tiefste menschliche Mitleid mit ihrer 
furchtbaren Notlage, sei sie wirtschaftlicher, seelischer oder 
gesellschaftlicher Natur, enndiaen. Sollen gerade wir 
Aerzte dem Gesetzgeber in den Arm fallen, wenn er für 
solelus Fälle die mildeste Bestrafung, ja unter Umständen 
völligen Straferlass einführen will? Ich meine im Gegen. 
teil, dass gerade die Aerzte sich hier zum Fürsprecher für 
jene Beklagenswerten machen sollten. Manche Aerzte, ich 
nenne z. B. Prof. v. 3 a s e Ii k e, gehen sogar so weit, für 
Straffreiheit für die Schwangeren einzutreten, sofern sie 
dem Gericht den Alstreiber kundmachen. Eine solche BdIP 
lohnung der Denunziation aber möchte ich, und ich nehme 
wohl an, die meisten von Ihnen, ni eh t befürworten; es 

erpräelle auch dem allgemeinen Rechtsgef0h4 den einen 

Deutsches Ärzteblati 



Täter oder den Beistandleisienden zu bestrafen, den andere' 
straflos zu lassen. 

Etwas ganz anderes aber ist es mit den gewerbs 
mässig en Abtreiber n, die so viel Ileheit anriehten 
schon weil sie durch ihre Anerbiettingen die Schwangerer 
anlocken und ein Gesehäft aus dieser gesetzwidrigen Dand-
hing muhen. Sie muss die volle Schwere des Gesetzes 
treffen, eher könnten Ivir als Aerzte luget für eine V e r - 
schärf u n g der bestehenden Vorschriften, die Zuchthans 
bis zu zehn Jahren als Begelstrafe vorsieht, eintreten. 

Strengere Bestrafung als bisher erfordert ferner die 
Verleitung zur Abtreibung durch Ankündigung und An-
preisung. Zu begrüssen ist daher der neue § 2'29, wie er im 
„Amtliehen Entwurf" vorgeschlagen wird: 

„Wer öffentlich. zu Zwecken der Ablreihung (§ efi) dazu 
bestimmte Mittel, Werkzeuge oder Verfahren anktindigt oder 
anpreist, oder solche Mittel oder Werkzeuge an einem all-
gemein zugänglichen Orte ausstellt, wird mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Ebenso wird bestraft, wer in gleicher Weise seine eigenen 
oder fremde Dienste zur Vornabrac oder Erleichterung von Ab-
treibungen anbietet." 

Ausdrück/ich erwähnen möchte ich 'weh den viel-
umstrittenen Fall der Abtreibung bei einer durch N o t-
zueh t entstandenen Schwangerschaft. Das Rechtsgefühl 
sträubt sich dagegen, dass ein schuldloses Weib zur Aus-
tragung einer Sehwangerschaft gezwungen werden soll, die 
sie gegen ihren 1A7illen durch verbrecherische Gewalhnittel 
empfangen hat. Ilier wiire eine Vernichtung der Frucht 
durchaus gerechtfertigt. Men erlaubt doch auch dem in 
Notwehr Befindlichen, zur Waffe zu greifen und einen 
Strassenräuber, einen Einbrecher zu töten. 

Eine Bedingung aber sollten wir daran knüpfen, nämlich, 
dass die Notzneht, die Vergewaltigung auch wirklich er-
wiesen ist. Ich 'MASS keine andere sichere Beweisführung 
als (hie gerichtliche Feststellung, denn sonst werden 
bald in unseren Sprechzimmern Scharen armer, genotzüch-
tigter Frauen und Mädchen auftauchen, die Befreiung von 
der Frucht der Schande verlangen. — Es mag sein, dass in 
einem oder dem anderen Fall der gerichtliche Beweis auch 
bei wirklicher Notzucht nicht zu erbringen ist — wir 
können eben auch manches andere Unrecht nicht aus der 
Welt schaffen und müssen uns hüten, irgendwie, einen Frei-
brief für die Abtreibung zu schaffen. 

Dies, meine Herren, wären die wesentlichsten A ende-
rungen de lege ferenda, die ich bezüglich der gesetzlichen 
Behandlung der Abtreibenden und ihrer Helfer vorzuschlagen 
habe. In diesem Kreise aber muss ich mit noch mehr Grund 
und Bedacht auf eine Frage eingehen, die uns am nächs-ten 
liegt, nämlich die Rechtsstellung des Arztes 
innerhalb des gesetzlichen Bereichs der Abtreibungsfrage. 

Der therapeutische Abort, die Sehwan,gerschaftsunter-
brechung ans medizinischen Gründen, hat überhaupt erst 
seit einigen Jahrzehnten eine Bedeutung e.rlangt. In den 
früheren Lehrbüehern der Gynäkologie und der allgemeinen 
Medizin wird er, wenn überhaupt, nur ganz beiläufig. er-
wähnt. Berühmte Geburtshelfer wie Hegar, A 111 f eld, 
Winekel haben ihn. während ihres ganzen Berufslebens 
nur je zwei- bis dreimal ausgeführt. Heute hat sich das 
sehr geändert. Sicher ist früher der nachteilige Einfluss 
der Schwangerschaft auf manche Krankheiten lebenswich-
tiger Organe unterschätzt worden, denn heute werden auch 
in den Universitätskliniken, in denen gewiss die Indikation 
aufs strengste geprüft wird, jährlich eine ganze Anzahl 
Unterbrechungen vorgenommen. Immerhin aber wird, wie Be-
richte aus Berlin, Königsberg und anderen Kliniken lehren, 
nur in 20, 30, höchstens 40 v. H. der Fälle, die von Aerzten 
der Klinik zu diesem Zwecke überwiesen werden, die Indi-
kation als gegeben erachtet. Dennoch lesen wir aus den 
grösseren Kliniken Zahlen von 60 und mehr Unter-
brechungen im Jahr. Es ist eben ans der absoluten 
Indikation, dem Vorliegen schwerster Lebensgefahr, eine 
relative geworden: die starke Wahrscheinlichkeit, dass 

1 eine schwere Gefahr im Verlauf der Schwangerschaft 
treten werde. 

- 	Dieser Wandel ist sicherlich auf die fortseitreifenden  
' 	kenntnisse der klini.selten Beobachtung zurückzuführerer. 
1 	es ist. kein Zweifel, dass zu dem rein ärztlichen ft:, 

hingsa iil rieh in der Praxis das ungeheure Drängen 
Schwangeren und ihrer Ehemänner, Verlobten und Mütter 

i

wichtigster Umslund dufur Mnzugetreten Ist, dass in 
vielen Pillen die Seliwangersehaf bunterbrechung überha-
erörtert wird, und es hiesse die Augen vor den Tals:1cl 
sehliessen, wollten wir uns nicht eingestehen, dass auch 
manchen Kreisen der lerzteschaft diesem Drängen eine 
zu grosse Willfährigkeit entgegengebracht wird. Es seit - 
die namentlich in der jungen - Generation, freiere Auffass. 
gen des Berufszwecks, gewisse neuere sozial-ethische 1.. 
stelltingen und nicht zuletzt ein unter den Nöten der Joe 
zeit bedauerlich gesteigerter Enverbssirm eine Rolle. D 
lässt sich — von den im geheimen passierenden Dine 
ganz zu schweigen — schon aus dem uniteilnliehen _-
wachsen der Zahl von schweren Verletzungen des Uhe 
und der Eingeweide schliessen, die den Kliniken und Fa. 
ärzten zur Kenntnis kommen. So berichtet E n geh rna! 
(Dortmund) aus neuester Zeit, dass allein bei Mitglied 
der Niederrheinisch-westfälischen Gynäkologischen Ges( 
sehaft 367 solcher Fälle in Behandlung kamen, von den  - 
99 tödlich endeten; ein einziger junger Arzt hatte 
einer Woche zwei solcher Verletzungen erzeugt. In d 
Antworten auf die Umfrage wurde viellach auf die „mang. 
hafte Ethik", das „Fehlen sittlicher Hemmungen" bei d 
Urhebern dieser beklagenswerten Vorkommnisse hine 
wiesen. Im Jahre 1016 hatte der Leiter der preussiseh. 
Medizirietableitung Gutachten von drei Mitgliedern d 
wissenschaftlithen Deputation für das Medizinalwe-sen ei 
gefordert, weil die „Zahl der von Aerzten vorgenanlalee. 
Unterbrechungen der Schwangerschaft einen Umfang ang 
nunknien habe, der zu ernsten Bedenken Anlass gibt" III 
weil sich "seit Jahren im Aerztestand eine gewisse Ur 
\vertung und Verschiebung <ler früher in der ärziticle 
Wissenschaft und Praxis geltenden Anschauungen üb. 
die Zulä.ssigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung rer 
wickelt habe'. 

Eins, meine Herren, mag aber hier gleich eingeschalt. 
sein. Alle Autoren sind darüber einig, dass die Unte 
brechung durch Aerzte, die legale und illegale, für d 
Gesamtza 111 der Abtreibungen in Deutschland eine gre 
untergeordnete Rolle spielt. Immerhin ist es Anlass genir 
dass wir wieder einmal an dieser Stelle klar und nacr 
drücklieh zum Ausdruck bringen, wie die rechtliche Ste 
hing des Arztes und die berufssittlichen Auffassungen d. 
Aerzte auf diesem Fragengebiet sind. Ich darf dabei ar 
k 11 ti p feil an die Verhandlungen des Aerztetags in Karlsrillt 
vor vier Jahren, wo Geh.-Itat Alexander (Berlin) dies 
Dinge behandelte. 

Gestatten Sie mir, nur in grossen Zügen das Wesen' 
liehe zu berühren; den meisten von Ihnen ist es sich( 
geläufig! 

Ein Recht des Arztes, den „künstlichen Abort" selbe-
aus streng medizinischen Gründen vorzunehmen, ist ir. 
geltenden Strafgesetz nicht verankert. Allerdings wir. 
ein solches Recht in der praktischen . Rechtsprechun: 
anerkannt, indem sie sich dabei auf allgemeine Grund 
sätze des Strafrechts stützt. Vorwiegend wird unte. 
diesen Rechtsgründen in der Strafrechtstheorie das G e 
wohnheits- und das Berufsrecht angezogen, da' 
für den Arzt ans dem „Z wecke des Heil en s" fliesst 
Aber die Anwendung auch dieses Rechtsgrundes wird vor 
manchen Rechtslehrern in bezug auf den künstlichen Aber 
in Zweifel gezogen, weil hier die heilende Tätigkeit zu 
gleich Tötung der Frucht ist. Das geltende Gesetz enthäl 
keine strafausschliessenden Gründe, denn der straf 
ausschliessende Grund des Notstand es kommt he 
kanntlich nur den ganz seltenen Fällen von begründeter 
Schwangerschaftsunterbrechung zugute, in denen sir 
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HADAMAR und PID 
Gustav Radbruch und Leo Alexander 
die geplante genetische Verbesserung des Menschen 
Der Staat kann niemals die alleinige Quelle allen Rechts sein 

Guten Morgen 
besonders vor der anstehenden Entscheidung über die Präimplantationsdiagnostik (PID) sind wohl 
die beigefügten Urteile von besonderem Interesse. 
Gerade das "HADAMAR-Urteil" trifft besonders jene, die glaubten, daß das Recht allein durch 
"Rechtsetzung" einzelner Personen bestimmt werden könnte. 

Gusatv Radbruch, ein führender Rechtsexperte der Sozialdemolratie in der Weimarer Republik, 
begründete die Zulassung der Abtreibung in Deutschland, aciusgehend von der seit 1918 neu 
geschaffenen Rechtslage in der Sowjetunion/Rußland. Nach seinen befürtwortenden Ausführungen 
im Deutschen Reichstag wendete er sich nach dem II Weltkrieg entschieden gegen diese 
Empfehlungen und begründete sein Urteil in gleicher Weise, wie jene Richter des Landgerichts in 
Frankfurt, nämlich daß der "Staat niemals die Quelle allen Rechtes sein könne". 

-et. lt*" **et* 

Gerade bei der "Auswahl menschlichen Lebens" im Rahmen der PID müßte eigentlich auch gelten, 
was die UNO im Rahmen des "Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte" 
vom 19.12.1966 beschlossen hatte. Hier wird der Schutz des 'unschuldigen menschlichen Lebens' 
höher gestellt, als der des 'verwirkten Lebens nach einer Straftat'. Für die "Förderung und Achtung 
der in diesem Pakt anerkannten Rechte einzutreten", beschloß man - einschließlich der Unterschrift 
der Bundesrepublik Deutschland -im 

Artikel 6: 
(1) Jeder Mensch hat ein ageborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu schützen. 
Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. 
(2)In den Staaten, in denen die Todesstrafe nicht abgeschafft worden ist, darf ein Todesurteil nur für 
schwerste Verbrechen auf Grund von Gesetzen verhängt werden... Diese Strafe darf nur auf Grund 
eines von einem zuständigen Gericht erlassenen rechtskräftigen Urteils vollstreckt werden. 

(5) Die Todesstrafe darf für strafbare Handlungen, die von Jugendlichen unter 18 Jahren begangen 
worden sind, nicht verhängt und 
an schwangeren Frauen nicht vollstreckt werden. 

********* 

In einer auch nicht beachteten Weise widerspricht die Zuallsung der PO auch jenem 

Artikel 2  
der "Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten" vom 04.11.1950 wo 

bestimmt wird: 
(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eine Todesurteils, das vom Gericht im Falle eines mit der Todesstrafe bedrohten 
Vebrechens ausgesprochen wird, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 

**lt* ** Se*. 

In der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" vom 10.12.1948 heißt es wohl sehr zurecht 

in der 
"Pitarnbel", ...daß 'Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Katen der Barbarei führten, 
die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben..." 

******Ye** 

Hoffen wir, daß man nun endlich sich darauf besinnt und keine neuen Verletzungen hinzufügt. 

(111411111111111.11.....11.3.10111111111M@MiNgeffl101111111.111i11 
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"Der Staat kann niemals die alleinige Quelle allen Rechts sein" 

so urteilten 1947 deutsche Richter in den sogenannten 'Euthanasieprozessen'. 
Eindeutig hielten Sie fest: 

"Es gibt ein über den Gesetzen stehendes Recht, das allen Gesetzen als letzter Maßstab dienen 
muß. Es ist das Naturrecht. das der menschlichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte Grenzen 
zieht. Es gibt letzte Rechtssätze, die so tief in der Natur verankert sind, daß sich alles, was als Recht 
und Gesetz, Moral und Sitte geiten soll. im letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den 
Gesetzen stehenden Recht auszurichten hat. Diese letzten Rechtssätze im Naturrecht sind zwingend, 
weil sie unabhängig vom Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher Anschauungen durch die 
Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg den gleichen Bestand und die gleiche 

Gültigkeit besitzen. Sie müssen deshalb einen unerläßlichen und fortwährenden 
Bestandteil dessen bilden, was menschliche Ordnung und menschlicher Sinn schließlich als Recht 

und Gesetz bezeichnen. 
Im Grunde gilt schon der Satz, daß Gesetz gleich Recht sein muß, aber er gilt nur mit dieser einzigen 
und ausschließlichen Einschränkung. Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die ewigen 
Normen des Naturrechts, so ist diese Gesetz seines Inahlts wegen nicht mehr dem Recht 
gleichzusetzen Es entbehrt nicht nur der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern es ist 
rechtsungültig und darf nicht von ihm nicht befolgt werden, Sein Unrechtsgehalt ist dann so erheblich, 
daß es niemals zur Würde des Rechts gelangen kann, obwohl der Gesetzgeber diesen Inhalt in die 

äußerlich gültige Form eine Gesetzes gekleidet hat. 

Einer dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten Rechtssätze ist der Satz von der Heiligkeit 
menschlichen Lebens und dem Recht des Menschen auf dieses Leben, das der Staat als 
Kulturnation nur fordern darf auf Grund eines Richterspruches oder im Kriege." 

Urteil 4 Js 3/46 vom 21. März 1947. LG Ffm) 

„Eine Herausforderung. ..ist die geplante genetische Verbesserung des Menschen...die Möglichkeit, 
die Genstruktur von Menschen nach Plan zu entwerfen, zeichnet sich am Horizont ab. ...Heute 
müssen wir uns auf die Chancen vorbereiten.. .die in der Schaffung und Änderung von neuen 
Menschen nach einem vorausgeplanten Entwurf liegen, d.h. die genetische Veränderung des 

Menschen im engeren Sinne." 

Prof. Robert L. Sinsheimer, in der UNESCO-Zeitschrift, `Impact of Science an Society', Vol. XX, Na. 4 
Prof. Robert L. Sinsheimer war Vorsitzender der Abteilung 'Biologie' am California Institute of 
Technoiogy in Pasadena, Ca. USA. Die hier zitierten Aussagen sind seinem Aufsatz "Können wir die 
Erbanlagen verändern?" in der UNESCO-Zeitschrift, 'Impact of Science an Society', Vol. XX, No. 4 

entnommen. 
Dieses und weitere Zitate von Wissenschaftlern zur "biologischen Umzüchtung" des Menschen finden 
Sie im Archiv. 

Rückblickende Erkenntnis: „Am Anfang standen zunächst nur feine Akzentverschiebungen in der 
Grundhaltung der Ärzte. (...) Entscheidend ist freilich, sich klar zu machen, daß die Haltung 
gegenüber den unheilbar Kranken der unendlich kleine Auslöser für einen totalen Gesinnungswandel 
war. 
Leo Alexander 
Leo Alexander, zur Bewertung der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den 
Menschen-Experimenten während des 3. Reiches. 
Das vollständige Zitat und den Bericht der Ärztezeitung "Studie: Aktive Sterbehilfe wird in 
Deutschland praktiziert" finden Sie im Archiv. 

„Welche Ausmaße die [Nazi-]Verbrechen schließlich auch immer angenommen haben, es wurde 
allen, die sie untersucht haben, deutlich, daß sie aus kleinen Anfängen erwuchsen. Am Anfang 
standen zunächst nur feine Akzentverschiebungen in der Grundhaltung der Ärzte. Es begann mit der 
Auffassung, die in der Euthanasiebewegung grundlegend ist, daß es so etwas wie Leben gebe, das 
nicht lebenswert sei. Im Frühstadium traf das nur die schwer und chronisch Kranken. Nach und nach 
wurden zu dieser Kategorie auch die sozial unproduktiven, die ideologisch Unerwünschten, die 
rassisch Unerwünschten und schließlich alle Nicht-Deutschen gerechnet. Entscheidend ist freilich, 
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sich klar zu machen, daß die Haltung gegenüber den unheilbar Kranken der unendlich kleine 

Auslöser für einen totalen Gesinnungswandel war." 
Leo Alexander, österreichischer Arzt, im Auftrag der Siegermächte Leiter einer Kommission zur 
Bewertung der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Menschen-Experimenten 
während des 3. Reiches zum Fazit der Untersuchungsergebnisse. Dokumentiert unter dem Titel: 
'Medical Science under Dictatorship' in: New England Journal of Medicine 24 (1949) S.39-47 

Gustav Radbruch 
Politik und Verantwortung 
wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch#cite_n0te-6  

Radbruch war für die SPD von 1920 bis 1924 Abgeordneter des Reichstags. Ein Antrag, den 
Radbruch und 54 weitere Mitglieder der SPD-Fraktion am 31. Juli 1920 im Reichstag einbrachten, 
sah die Straflosigkeit der Abtreibung vor, „wenn sie von der Schwangeren oder einem staatlich 
anerkannten (approbierten) Arzt innerhalb der ersten drei Monate der Schwangerschaft 
vorgenommen" worden ist. Der von Radbruch maßgeblich initiierte Antrag hatte iettlich keinen 
Erfolg, er griff seiner Zeit weit voraus. 

1 	Vgl. Grotjahn-Radbruch, Die Abtreibung der Leibesfrucht, 1921 
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19.04.96 

1495 - Reichstag zu Worms 

Versuch einer Reichsreform unter Leitung von 
Kaiser Maximilian I, (Kaiser von 1493 - 1519; Sohn Friüdrichs 31) 

Beschluß über einen ewigen Landfrieden, Schaffung des Reichs-
kammergerichts. 

Prinzip des 'ewigen Landfriedens':  

Abschaffung des privaten FAUSTRECHTS. 

Das Verbot von Faustrecht, Fehde und Privetkrieg galt im gesamten 
Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. 

Dies bedeutete:  

Das Recht zur Gewaltausübung — bis hin zur Tötung von Menschen — war 
ab diesem Zeitpunkt einzig und allein dem Staat vorbehalten. 

1949 - Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes am 23.Mai1949, wurde 
in Deutschland dieses Prinzip des 'ewigen Landfriedens, welches 
auch den 30-jährigen Krieg überdauert hatte, insoweit schärfer 
formuliert, als es sogar dem Staat das Töten von Menschen untersagt: 

Artikel 102 GG: "Die Todesstrafe ist abgeschafft." 

1993 	Am 28.05.1993 urteilt das BVerfG ( - 2BvF 2/90; 4/92; 5/92), daß es 
mit der Verfassung vereinbar sei, "eigenverantwortlich" unter benann-
ten Kautelen bis zur 12. Woche — und bei eugenisch/medizinischen 
Gegebenheiten darüberhinaus eine Abtreibung vorzunehmen, also ein 
Kind im Mutterleib zu töten. 

Der Gesetzgeber beschließt — unter großzügiger Auslegung des Urteils 
des BVerfG 

1995 - entsprechende gesetzliche Regelungen (29.06.95) 

heute 	darf also nach 500 Jahren Gültigkeit der Prinzipien des 
'ewigen Landfriedens' wieder eine Privatperson - ohne 
staatliche Einflußnahme - über das Leben eines anderen 
Menschen entscheiden. 

An diesem Tag, dem 19.Apri11996, an dem ich dies noch einmal festhalte, berät 
der Deutsche Bundestag in erster Lesung das sog. Transplantationsgesetz. 

Kernpunkt des von CDU/CSU, SPD und F.D.P. vorgelegten Gesetzes ist die Fest-
schreibung des Hirntodes als Todeszeitpunkt des Menschen. Verwandte sollen 
bei fehlender Erklärung über Organentnahme entscheiden dürfen und die Frage, 
ob ein Parkinson Patient die Gehirne von abgetriebenen Kindern eipgepflanzt 
erhält — eine "Transplantationsart", die heute schon experimentell auf andere 
Krankheiten ausgedehnt wird — wird überhaupt nicht angesprochen. 

"Und inzwischen sollte man doch zu der Erkenntnis gekommen sein, daß das Leben 
etwas Heiliges ist, so heilig, daß die zum Staat organisierte Gruppe von Menschen 
sich nicht das Recht zuschreiben kann, anderen Menschen das Leben abzusprechen. 
Ich wiederhole den Satz, den ich im Hauptausschuß ausgesprochen habe: daß der 
Staat, der das Leben nicht gegeben hat, auch nicht das Recht hat, das Leben zu 
nehmen." (Abg. Wagner; SPD; Parlamentarischer Rat, 9.Sitzung, 06.Mai1949, S.187) 

Was eigentlich meint man mit der Floskel: "Aus der Erfahrung/Geschichte lernen"? 



Der Codex Hammurabi 
(Auszug) 

Wir wollen uns hier genauer nur mit einer besonderen Seite des ärzlichen Wirkens 

befassen: den babylonischen Gesetztesbestimmungen über die Honorierung und Bestrafung 

chirurgischer Eingriffe. Sie stehen im sogenannten Codex Harnmurabi, der in Keilschrift in 

einen mächtigen, jetzt im Louvre stehenden Steinblock eingegraben ist. Hammurabi, der 

1728-1686 v.Chr. herrschte, vermochte seine angestammte Residenz Babylon am Euphrat 

zur Hauptstadt des ganzen Zweistromlandes zu machen. Sein in Stein gegrabenes Gesetz 

ordnet weite Bereiche des Zivil-, Handels- und Strafrechtes. Dadurch erhält jedermann 

einen gewissen Rechtsschutz, auch der Fremdling, der Sklave, die Frau (keine Ehe ohne 

Urkunde, gesetzlich geregelte Scheidung); ...Die folgenden Artikel mögen das belegen: 

Wenn jemand eine Freigeborene schlägt, sie ihren Fötus 

verlieren macht, der soll 10 Sekel Geld (Silber) für ihren Fötus 

zahlen. 

Wenn jenes Weib stirbt, so soll man seine Tochter töten." 

Hat die Untat nicht eine freigeborene, sondern bloß eine freigelassene Frau getroffen, so 

kommt der Täter mit Strafen von 5 Sekel Silber für den Abortus oder einer halben Mine 

Silber für die Tötung davon und noch glimpflicher, wenn die Geschlagene eine Sklavin 

war... 

Aus: Hukfrich M. Koelbing, "Arzt und Patient in der antiken Welt", Artemis Verlag ZüriehilVlünchen, 1977, S.42 
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Xntebrtith hrt Täfleliftet bat% nui ben alten Von. 
rechten hereorgegangent 9iccht kr beutiden Staaten 
nach bereit bnuernber Sefthaftitindumg. ailo brid ter. 
riteriatifiere Ztentrotirtcht. To if elle liebt im Uhegen,  
fai einerfeiti aum gritteinen Recht ali bell auf einer 
für mg Teutfdtlanb maftgebenben TedudaueCle be. 
ruhenten Webt, intbeefeit3 au ben Uierbten engerer. 
territorialer unb feiler Rechtitreife, ben Stabirech. 
tat, bem Umrecht unb ben Mienft. unb $)ofrectnen; 
gegenüber leiern hatte bo32. nur fubjibirlreecnung, 
tvibrenb bell gemeine Diledu mieber nur fubfi biär gegen,  
über tem 2. mar. Tie Redgibtleer bei nittefalteri 
(f. 90e.utfebe1 3tecbt) enthalten Private %Adenagen 
bei 2anbrechti. Mit bec 2tu6bilbun9 ber 2enbebbobeit 
finb in einseinen Territorien gefehliche %garnituntigen 
bei geltenbett Rech@ erfolgt, ludet ah i 2anbrecitte 
bevictext lturben, fo a. 23. bei bahrifehe (133( u. 
1346) u. a. %uh neuere staquafielen, Inebef. bei 
bürgerflehen Webt& tragen bit egeidutung 2., fei bei 
preuftifdie 2. (f, Den folgenben 21rti1d), hä keife 

von 1758, beul bebleck 2. 
2.411bletele, prellt Jet.. 92a4beva ein bunt Rt. 

blnettelotber et ont 31. Teä. 1746 vetenlatter, »Oft 
gocceii 1749 bearbeiteter introurf leine Weebeitraft 
erlangt ltatte, arbeitete eine 1780 »an B . 
niebergefeete gonuniffiert, beten 23refipenber birgfeet. 
Zeltetet t. (armer, beffen Stele aber ber Cbtramtii  
reaterunairat enctrex  mnr, ben Qutmurf einet te. 
gemeinen efehbudei für bit preitnfeen 'Staaten 
aua, ludet 1787-88 ftütfteeife teCöfftttaidg !gurk 
Unter 22iirbigung ber nmfitnhaft eingegangenen lite. 
nita tourbe lxr gnfinurf vielfach umgearbeitet unD 
20. Illiiti 1791 al8 Mtgenntief Gereue für bit 
preubildten Staaten.,  init etreudfraft vom 1. Zjuli 
1792 publit;iert. Verfehlebene etbutten fübrtan au 
einet Z.Iiiinuifdtiebutig bei 61eltun9itertnini auf un. 
befummle 3elt, RA Sartinfune einiger unkbeuten. 
hen eiltanberitngen iturbe bei (13e4butft burd) 	. 
tent vom 5. Dein. 1794 all dIllaenceinei 2anbr t 
eil 	bie, Mt ltluftbett Ziglit?!trt. mit (hiewettelft ei= %ea  
I. unt 1794 an puhhättet. Speere ixhütteningen 
artb "iiberungen tonteen burdt %latent DOM 1. erit . 
1808 lient eiebuch ah! leiter Ihnhang. 
t)eti Preui;ife 2. gilt in ben Oftlicben $rovinaen ber 

Tlanordne mit Iluinabine von 9Zeutovponnitern unb 
Rügen, in ber enmin&  erfitelen unb in Den greifen 
NW, GMen unb Tuidburg her Wideretina foreie 
in ben Dor 1815 preufiiich genefenen Steilen ber 13ro• 
ein, annoDer (Citfrieilaitb, 2ingen unb eidgfelb). 
'timterbein bat ei in ben tränliften eiidenhintern 
Seengtach unb envene unb in ben ebentali ariurti• 
fcben Utebieteeilen Sa erl.ennan; eine latIturt 

O ‚reu. ..t e . umtan m. einen ä 
Zeilen bat gdamte 23rinatrecht, Etagilrech gireen. 
rectg unb Strafrecht. ei fthliett bit tagtet ei. 
lung bei aenteinen Teile aus, itt bagegen tete nur 
ein fubfibiiirei Recht gegenüber kn erninatat,  unb 
Statutarredgen. Turch bit neuere Reichte. unb 2.ans 
beigefeegebung ift ei eielftel; abfilehubert matten; fo 
gilt inibet brr trgimbtlidineil überbaupt nidgmetg. 
'8gt. out« ben euigaben von 	ering (ed. 1869), 
Rebbein u. Reimte {mit knneuern Qiefebett, 5. Kult., 
baf. 1894) unb bein gammentar von 	(8. %OL, 
bat. 1883-87, 4 3be.): ..m. eö ritte,  1 	t un5 
$ro;ii bei Prtuüstdm eritatredni (6. %uff. ton 
treiuS, 18erL 1892-93, 4 23be.); 	*1 	1 . 1 
2ebr5uch bei preublidien Itinntredgi (b. 1 in 5. 
914, Z,Intle 1894; St3b. 2 in 4. tilg 1888; b,3e 	in 

%uff. 1884);9- ii i 1 cher, .2ebrbuch bei pulteigen 
erivatredni (er(. 1887). 
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Parlamentarischer Rat - 9.Sitzung, 6.Mai 1949, S. 187: 

Abg. WAGNER (SPD):  

Und inzwischen sollte man doch zu der Erkennt-
nis gekommen sein, daß das Leben etwas Heiliges ist, 
so heilig, daß die zum Staat organisierte Gruppe von 
Menschen sich nicht das Recht zuschreiben kann, an-
deren Menschen das Leben abzusprechen. Ich wieder-
hole den Satz, den ich im Hauptausschuß ausgespro-
chen habe: daß der Staat, der das Leben nicht gege-
ben hat, auch nicht das Recht hat, das Leben zu 
nehmen. tl  

Bundesrichter Dr.Wilms in der FAZ 	April 1974: 

Einer der bedeutsam- 
sten Richter In Karlsruhe, der Bundesrichter Dr, 

Wilms, hat kürzlich in der ,,Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung" geschrieben, nach der schrankenlosen 
Menschenverachtung des Nationalsozialismus sei 
die uneingeschränkte Achtung vor dem Menschen-
leben geradezu als das Urerlebnis des Parlamentari-
schen Rates zu bezeichnen. Damals sei es undenkbar 
gewesen, das menschliche Leben auch nur zeitweise 
und vor oder nach bestimmten Fristen disponibel zu 
machen. 
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ERSTER THEIL 

Erster Titel 

Von Personen und deren Rechten überhaupt 

Person. 

I. 1. Dec Mensch wird, In so fern er gewisse Rechte 
in der bürgerlichen Gesellschaft genießt, eine Person 
genannt. 

Personenrechte. 

4. 2. Die bargcrliche Gesellschaft besteht aus mtl. 
real kleinem, durch Natur oder Gesetz, oder durch 
beyde zugleich. verbundnen Gesellschaften und Stän-
den. 

4. 3. Die Verbindung zwischen Ehegatten, inglei-
chen zwischen Aeltern und Kindern, macht eigentlich 
die hausliehe Gesellschaft aus. 

4. 4. Doch wird auch das Gesinde mit zur häus 
bchen Gesellschaft gerechnet. 

4. 5. Durch die Abkunft von gemeinschaftlichen 
Stammilltern Werden FarnilienverhIltnisse begründet. 

4. 6. Personen, welchen. vermiete ihrer Geburt, 
Bestimmung, oder Hauptbeschäftigung, gleiche Rechte 
in der bürgerlichem Gesellschaft beygelegt sind, 
machen zusammen Einen Stand des Staats aus. 

4,7. Die Mitglieder eines jeden Standes haben, als 
solche»  einzeln betrachtet, gewisse Rechte und Pflich-

4. 8. Andre kommen ihnen nur in so fern zu, als 
mehrere derselben zusammen eine besondre Gesell-
schaft ausmachen- 

4. 9. Die Rechte und Pflichten der verschiednen 
Gesellschaften im Staat werden durch Ihr Vettaltniß 
unter sich, und gegen das Oberhaupt des Stalts, 
näher bestimmt. 

_ 	• 
,R_4chte.  der Ungeborenen  

de,  UseeißeriesliK  
110. Die allgemeinen Rechte der Menschheit ge-

bühreu auch den noch ungebornen Kindern, schon 
von der Zeit ihrer Empfingaltl. 

4.11. W« für schon geborno Kinder zu sorgen 
schuldig ist, der hat gleiche Pflichtet* in Ansehung 51er 
noch in Mutter Leibe beflndlicheis. 

4.12. Büngrliche Rechte, welche einem noch =ge-
horalen Kinde zukommen würden, wenn es zur Zeit 
dor Empfingniß schon wirklich geboren wäre, bleiben 
diattelbaa auf den Fall, daß es lebendig zur Welt 
kommt, vorbehalten. 

4. 13. Daß ein Kind lebendig zur Welt gekommen 
My, Ist in dieser Beziehung schon für ausgemittelt 
anumetunen, wenn LusverdAchtige, bey der Geburt 
gegenwärtig gewesene Zeugen, die Stimme desselben 
deutlich vernommen haben.  

der Zwillinge. 

4. 14. Wenn aus tiner Geburt zwey oder mehrere 
lebendige Kinder zur Welt kommen, so haben diesel-
ben, in der Regel, völlig gleiche Rechte. 

4. 15. Kommt es aber dabey auf besondre Vor-
rechte der Erstgeburt an, so muß der Zeitpunkt, wenn 
die Mutter von dem einen oder dem andern Kinde 
entbunden worden, genau ausgenlitten werden. 

4. 16. Kann diese Ausmittelung mit der erforder-
lichen Gewißheit nicht geschehen, so entscheidet das 
Loos über die Rechte der Erstgeburt. 

zir-mtee_ifee - I 
4. 17. Geburten ohne menschliche Form und an-

dung haben auf Familien- und bürgerliche Rechte 
keinen Anspruch. 

4. 18. In so fern aber dereleichza Mißgeburten 
leben, rails3en sie, nach 4. 11., ernert, und so viel als 
möglich erhalten werden,. 

der Zwitter. 
4. 19. Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen 

die Aeltern, zu welchem GI:schlechte sie erzogen vier- 
d en sollen. 

ft. 20. Jedoch steht einem solchen Menschen, nach 
zurückgelegtem achtrelmten Jahre, die Wahl frey, zu 
welchen Ge.schlecht er sich halten wolle. 

4.21. Nach dieser Wahl werden seine Rechte künf- 
tig beurtheilt. 

4.22. Sind aber Reichte eines Dritten von dem 
Geschlecht eines vermeintlichen Zwitters abhängig, 
so kann ersterer auf Untersuchung durch Sach- 
verständige antragen. 

4. 23. Der Befund der Sachverständigen entscheidet, 
auch gegen die Wahl des Zwitters, und seiner Aeltern. 

Unterscnied der Geschlechtes,. 
4.24. Die Rechte beyder Geschlechter sind einan-

der gleich, so weit nicht durch besondre Gesetze, oder 
rechtsgültige Willenserklärungen, Ausnahmen be- 
stimmt worden. 

Unterschied des Alters. 
4.25. Wenn von den Rechten der Menschen, in 

Beziehung auf ihr Alter, die Rede ist, so heißen 
Kinder diejenigen, welche das siebente, und Urs- 
mündige, welche das vierzehnte Jahr noch nicht ras-
rückgelegt haben. 
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ARGE ART. 1 GG 
Arbeitsgemeinschaft ARTIKEL CRI NOUSE rz 

od. 	de. tfür,chen 	,mante.thar 
Po>tr;Ich 1227, D-8078 fichstätt 

21 .März 1947 / Hadamar-Urteil, Ffm (4Kls 7/47) 

Es gibt ein über den Gesetzen stehende Recht, das allen formalen 

Gesetzen als Letzter Maßstab dienen muß. Es ist das NATURRECHT, das 

der menschlichen Rechtssatzung unabdingbare und letzte Grenzen zieht. 

Es gibt Rechtssätze, die so tief in der Natur verankert sind, daß 

sich alles, was als Recht und Gesetz, Moral und Sitte gelten soll, 

im letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den Gesetzen stehen-

den Recht, auszurichten hat. 

Diese letzten Rechtssätze sind zwingend, weil sie unabhängig vom 

Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher Anschauungen durch die 

Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg den gleichen 

Bestand und die gleiche Gültigkeit besitzen. Sie müssen deshalb einen 

unerläßlichen und fortwährenden Bestandteil dessen bilden, was mensch-

liche Ordnung und menschlicher Sinn schließlich als Recht und Gesetz 

bezeichnen. 

Verstößt ein Gsetz hiergegen und verletzt es die ewigen Normen des 

Naturrechts, so ist dieses Gesetz seines Inhalts wegen nicht mehr dem 

Recht gleichzusetzen. Es entbehrt nicht nur der verpflichtenden 

Kraft für der Staatsbürger, sondern es ist rechtsungültig und darf 

von ihm nicht befolgt werden. Sein Unrechtsgehalt ist dann so erheb-

lich, daß es niemals zur Würde des Gerichts gelangen kann, obwohl 

der Gesetzgeber diesen Inhalt in die äußerlich gültige Form eines 

Gesetzes gekleidet hat. 

Einer dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten Rechtssätze 

ist der Satz von der Heiligkeit des menschlichen Lebens und dem Recht 

des Menschen auf dieses Leben, das der Staat als Kulturnation nur 

fordern darf auf Grund eines Richterspruches oder im Kriege. 

Daraus ergibt sich, daß die über die sogenannte Euthanasie ergangenen 

Erlasse oder auch Gesetze rechtsunwirksam sind, kein Recht geschaffen 

und somit niemals materielle Gesetzeskraft erlangt haben. Die Handlun-

gen der Angeklagten sind daher nicht ertaubt, sondern wider das Recht 

gerichtet gewesen. Sie sind damit als objektiv rechtswidrig zu bezeichnen. 
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